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HAUPTHAUS

ERDGESCHOSS

Raum Beschreibung BÖDEN DECKE ANMERKUNG 
E 1 E_FB 1.1 Stahlbetonplatte (Estrich)

Erdreich
E_FB 1.2.1 Stahlbetonplatte 

E_FB 1.2.2 Stahlbetonplatte 

Bruchstein Tonnengewölbe

E 2 E_FB 2.1 Estrich Stahlbetondecke

Erdreich

E 3 E_FB 3 Holzdielen (genagelt)

Tonnengewölbe
Unterkonstruktion

Erdreich

E 4 E_FB 4.1 Holzdielen (genagelt)
Unterkonstruktion

Erdreich

E_FB 4.2 PVC 
Holzdielen (genagelt)
Unterkonstruktion

Bruchstein Tonnengewölbe

E 5 E_FB 5 Holzdielen (genagelt)

Tonnengewölbe
Unterkonstruktion

Bruchstein Tonnengewölbe

E6 Umbau in eine Sauna E_FB 6 Fliesen

Tonnengewölbe
Estrich

Erdreich

E 7 Später Zubau E_FB 7 Holzplatten (sehr morsch, verrottet)
Kreuzgratgewölbe

Untergrund/Erdreich

E 8 Später Zubau E_FB 8 PVC 
KreuzgratgewölbeHolzplatten

Untergrund/Erdreich

1 OBERGESCHOSS

1.O1 1O_FB 1 Holzdielen (genagelt)

Wurde mit nichttragender MW Wand in 2 Räume geteilt
Unterkonstruktion

Bruchstein – Tonnengewölbe

1.O2 1O_FB 2.1 Holzdielen (genagelt)

Tonnengewölbe

Unterkonstruktion

Stahlbetonplatte 
1O_FB 2.2 PVC 

Estrich
Stahlbetonplatte 

1.O3 1O_FB 3 PVC (geklebt)

Kreuzgratgewölbe
Estrich 

Tonnengewölbe

1.O4 1O_FB 4 Holzdielen (genagelt)
Unterkonstruktion

1.O5 siehe 1.01 1O_FB 1 Holzdielen (genagelt)
Unterkonstruktion

Bruchstein – Tonnengewölbe

1.O6 Zimmer 1O_FB 1 Holzdielen (genagelt)

Tonnengewölbe
Unterkonstruktion

Bruchstein – Tonnengewölbe

1.O7 Umbau Küche 1O_FB 7 PVC geklebt

Tonnengewölbe PVC auf alte Holzdielen (älterer Aufbau) geklebt
Holzdielen (genagelt)
Unterkonstruktion

Tonnengewölbe

1.O8 Später Zubau 1O_FB 8 PVC (Holzfliesenoptik)
Holzplatten
Unterkonstruktion

Kreuzgratgewölbe

1.O9 Später Zubau siehe FB 8

2 OBERGESCHOSS

2.O1 2O_FB 1 Steinboden

Dachstuhl

Bruchstein – Tonnengewölbe

2.O2 2O_FB 2 Bretterboden
Unterkonstruktion

Tonnengewölbe

2.O3 Zimmer 2O_FB 3 Holzdielen (genagelt)
Unterkonstruktion
Holzdeckenkonstruktion

2.O4 Siehe 2.O2 2O_FB 2

2.O5 Siehe 2.O2 2O_FB 2

2.O6 2O_FB 6 Bretterboden
Unterkonstruktion
Holzdeckenkonstruktion
Gipskartonplatten

2.O7 Siehe 2.O6 2O_FB6

WIRTSCHAFTSGEBÄUDE
ERDGESCHOSS

W1 W_FB 1

W2 W_FB 2

W3 Lager/Abstellraum W_FB 3 Beton – Estrich

Mittelflur im 
Erdgeschoss, das 
vordere Drittel ist 
Unterkellert Bruchstein 

Tonnengewölbe mit 
Spitzkappen

Schüttung

Schüttung

Umgebaut in 
Sanitäranlagen 
(Toiletten)

Durch Umbau wurde das  Tonnengewölbe gegen eine 
Stahlbetondecke ausgetauscht.Schüttung

Schüttung

Stube, im Laufe der 
Zeit durch eine nicht 
tragende 
Gipskartonwand in 
zwei Räume geteilt. 
Teilweise Unterkellert

Holzriemen Decke mit 
Zirkel-Schlag Motiv

Schüttung

Schüttung

Schüttung

Schüttung

Der Boden ist zur Zeit  zerstört und verrottet. Eine 
Veränderung ist erkennbar: PVC Rückstände. Es lässt die 
Vermutung zu, dass in diesem Bereich auch Holzdielen 
(genagelt) vorhanden waren.

Mittelflur im 1. 
Obergeschoss. Bruchstein 

Tonnengewölbe mit 
Spitzkappen

Schüttung

Umgebaut in 
Sanitäranlagen 
(Toiletten) Schüttung

Umgebaut in 
Sanitäranlagen 
Badezimmer Schüttung

Holzdecken-
konstruktionSchüttung

Holzriemendecke

Bruchstein 
Tonnengewölbe mit 

Spitzkappen
Schüttung

Schüttung

Schüttung

Holzdecke mit 
GipskartonplattenSchüttung

Mittelflur im 2. 
Obergeschoss. 

Das 2. Obergeschoss wurde im Laufe der Zeit mit 
einfachem Bretterverschlag in 4 gleich große Räume 
unterteilt. (Räumlichkeiten für Wäsche, Abstellkammern) 
Einzig der Raum Nr. 2.O3 weist einen Holzdielen Boden 
(genagelt) auf sowie die Wände und die Decke wurden 
verputzt.

Schüttung

Schüttung

Holzkonstruktion mit 
Abgehängter 

Gipskartondecke

Dieser Teil des Wirtschaftsgebäudes wurde in eine 
Kleinwohnung umgebaut. Wird aber seit Jahren nicht 
mehr bewohnt. (unzumutbar)
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Unterkonstruktion
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Kreuzgratgewölbe
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Bruchstein – Tonnengewölbe
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HAUPTHAUS

ERDGESCHOSS

Raum Beschreibung BÖDEN DECKE ANMERKUNG 
E 1 E_FB 1.1 Stahlbetonplatte (Estrich)

Erdreich
E_FB 1.2.1 Stahlbetonplatte 

E_FB 1.2.2 Stahlbetonplatte 

Bruchstein Tonnengewölbe

E 2 E_FB 2.1 Estrich Stahlbetondecke

Erdreich

E 3 E_FB 3 Holzdielen (genagelt)

Tonnengewölbe
Unterkonstruktion

Erdreich

E 4 E_FB 4.1 Holzdielen (genagelt)
Unterkonstruktion

Erdreich

E_FB 4.2 PVC 
Holzdielen (genagelt)
Unterkonstruktion

Bruchstein Tonnengewölbe

E 5 E_FB 5 Holzdielen (genagelt)

Tonnengewölbe
Unterkonstruktion

Bruchstein Tonnengewölbe

E6 Umbau in eine Sauna E_FB 6 Fliesen

Tonnengewölbe
Estrich

Erdreich

E 7 Später Zubau E_FB 7 Holzplatten (sehr morsch, verrottet)
Kreuzgratgewölbe

Untergrund/Erdreich

E 8 Später Zubau E_FB 8 PVC 
KreuzgratgewölbeHolzplatten

Untergrund/Erdreich

1 OBERGESCHOSS

1.O1 1O_FB 1 Holzdielen (genagelt)

Wurde mit nichttragender MW Wand in 2 Räume geteilt
Unterkonstruktion

Bruchstein – Tonnengewölbe

1.O2 1O_FB 2.1 Holzdielen (genagelt)

Tonnengewölbe

Unterkonstruktion

Stahlbetonplatte 
1O_FB 2.2 PVC 

Estrich
Stahlbetonplatte 

1.O3 1O_FB 3 PVC (geklebt)

Kreuzgratgewölbe
Estrich 

Tonnengewölbe

1.O4 1O_FB 4 Holzdielen (genagelt)
Unterkonstruktion

1.O5 siehe 1.01 1O_FB 1 Holzdielen (genagelt)
Unterkonstruktion

Bruchstein – Tonnengewölbe

1.O6 Zimmer 1O_FB 1 Holzdielen (genagelt)

Tonnengewölbe
Unterkonstruktion

Bruchstein – Tonnengewölbe

1.O7 Umbau Küche 1O_FB 7 PVC geklebt

Tonnengewölbe PVC auf alte Holzdielen (älterer Aufbau) geklebt
Holzdielen (genagelt)
Unterkonstruktion

Tonnengewölbe

1.O8 Später Zubau 1O_FB 8 PVC (Holzfliesenoptik)
Holzplatten
Unterkonstruktion

Kreuzgratgewölbe

1.O9 Später Zubau siehe FB 8

2 OBERGESCHOSS

2.O1 2O_FB 1 Steinboden

Dachstuhl

Bruchstein – Tonnengewölbe

2.O2 2O_FB 2 Bretterboden
Unterkonstruktion

Tonnengewölbe

2.O3 Zimmer 2O_FB 3 Holzdielen (genagelt)
Unterkonstruktion
Holzdeckenkonstruktion

2.O4 Siehe 2.O2 2O_FB 2

2.O5 Siehe 2.O2 2O_FB 2

2.O6 2O_FB 6 Bretterboden
Unterkonstruktion
Holzdeckenkonstruktion
Gipskartonplatten

2.O7 Siehe 2.O6 2O_FB6

WIRTSCHAFTSGEBÄUDE
ERDGESCHOSS

W1 W_FB 1

W2 W_FB 2

W3 Lager/Abstellraum W_FB 3 Beton – Estrich

Mittelflur im 
Erdgeschoss, das 
vordere Drittel ist 
Unterkellert Bruchstein 

Tonnengewölbe mit 
Spitzkappen

Schüttung

Schüttung

Umgebaut in 
Sanitäranlagen 
(Toiletten)

Durch Umbau wurde das  Tonnengewölbe gegen eine 
Stahlbetondecke ausgetauscht.Schüttung

Schüttung

Stube, im Laufe der 
Zeit durch eine nicht 
tragende 
Gipskartonwand in 
zwei Räume geteilt. 
Teilweise Unterkellert

Holzriemen Decke mit 
Zirkel-Schlag Motiv

Schüttung

Schüttung

Schüttung

Schüttung

Der Boden ist zur Zeit  zerstört und verrottet. Eine 
Veränderung ist erkennbar: PVC Rückstände. Es lässt die 
Vermutung zu, dass in diesem Bereich auch Holzdielen 
(genagelt) vorhanden waren.

Mittelflur im 1. 
Obergeschoss. Bruchstein 

Tonnengewölbe mit 
Spitzkappen

Schüttung

Umgebaut in 
Sanitäranlagen 
(Toiletten) Schüttung

Umgebaut in 
Sanitäranlagen 
Badezimmer Schüttung

Holzdecken-
konstruktionSchüttung

Holzriemendecke

Bruchstein 
Tonnengewölbe mit 

Spitzkappen
Schüttung

Schüttung

Schüttung

Holzdecke mit 
GipskartonplattenSchüttung

Mittelflur im 2. 
Obergeschoss. 

Das 2. Obergeschoss wurde im Laufe der Zeit mit 
einfachem Bretterverschlag in 4 gleich große Räume 
unterteilt. (Räumlichkeiten für Wäsche, Abstellkammern) 
Einzig der Raum Nr. 2.O3 weist einen Holzdielen Boden 
(genagelt) auf sowie die Wände und die Decke wurden 
verputzt.

Schüttung

Schüttung

Holzkonstruktion mit 
Abgehängter 

Gipskartondecke

Dieser Teil des Wirtschaftsgebäudes wurde in eine 
Kleinwohnung umgebaut. Wird aber seit Jahren nicht 
mehr bewohnt. (unzumutbar)
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Holzdeckenkonstruktion
Gipskartonplatten

2.O7 Siehe 2.O6 2O_FB6
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Mittelflur im 1. 
Obergeschoss. Bruchstein 

Tonnengewölbe mit 
Spitzkappen

Schüttung

Umgebaut in 
Sanitäranlagen 
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Dieser Teil des Wirtschaftsgebäudes wurde in eine 
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E 4 E_FB 4.1 Holzdielen (genagelt)
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Bruchstein Tonnengewölbe

E 5 E_FB 5 Holzdielen (genagelt)

Tonnengewölbe
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Estrich
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E 7 Später Zubau E_FB 7 Holzplatten (sehr morsch, verrottet)
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E 8 Später Zubau E_FB 8 PVC 
KreuzgratgewölbeHolzplatten

Untergrund/Erdreich

1 OBERGESCHOSS

1.O1 1O_FB 1 Holzdielen (genagelt)

Wurde mit nichttragender MW Wand in 2 Räume geteilt
Unterkonstruktion

Bruchstein – Tonnengewölbe

1.O2 1O_FB 2.1 Holzdielen (genagelt)

Tonnengewölbe

Unterkonstruktion

Stahlbetonplatte 
1O_FB 2.2 PVC 

Estrich
Stahlbetonplatte 

1.O3 1O_FB 3 PVC (geklebt)

Kreuzgratgewölbe
Estrich 

Tonnengewölbe

1.O4 1O_FB 4 Holzdielen (genagelt)
Unterkonstruktion

1.O5 siehe 1.01 1O_FB 1 Holzdielen (genagelt)
Unterkonstruktion

Bruchstein – Tonnengewölbe

1.O6 Zimmer 1O_FB 1 Holzdielen (genagelt)

Tonnengewölbe
Unterkonstruktion

Bruchstein – Tonnengewölbe

1.O7 Umbau Küche 1O_FB 7 PVC geklebt

Tonnengewölbe PVC auf alte Holzdielen (älterer Aufbau) geklebt
Holzdielen (genagelt)
Unterkonstruktion

Tonnengewölbe

1.O8 Später Zubau 1O_FB 8 PVC (Holzfliesenoptik)
Holzplatten
Unterkonstruktion

Kreuzgratgewölbe

1.O9 Später Zubau siehe FB 8

2 OBERGESCHOSS

2.O1 2O_FB 1 Steinboden

Dachstuhl

Bruchstein – Tonnengewölbe

2.O2 2O_FB 2 Bretterboden
Unterkonstruktion

Tonnengewölbe

2.O3 Zimmer 2O_FB 3 Holzdielen (genagelt)
Unterkonstruktion
Holzdeckenkonstruktion

2.O4 Siehe 2.O2 2O_FB 2

2.O5 Siehe 2.O2 2O_FB 2

2.O6 2O_FB 6 Bretterboden
Unterkonstruktion
Holzdeckenkonstruktion
Gipskartonplatten

2.O7 Siehe 2.O6 2O_FB6

WIRTSCHAFTSGEBÄUDE
ERDGESCHOSS

W1 W_FB 1

W2 W_FB 2

W3 Lager/Abstellraum W_FB 3 Beton – Estrich

Mittelflur im 
Erdgeschoss, das 
vordere Drittel ist 
Unterkellert Bruchstein 

Tonnengewölbe mit 
Spitzkappen

Schüttung

Schüttung

Umgebaut in 
Sanitäranlagen 
(Toiletten)

Durch Umbau wurde das  Tonnengewölbe gegen eine 
Stahlbetondecke ausgetauscht.Schüttung

Schüttung

Stube, im Laufe der 
Zeit durch eine nicht 
tragende 
Gipskartonwand in 
zwei Räume geteilt. 
Teilweise Unterkellert

Holzriemen Decke mit 
Zirkel-Schlag Motiv

Schüttung

Schüttung

Schüttung

Schüttung

Der Boden ist zur Zeit  zerstört und verrottet. Eine 
Veränderung ist erkennbar: PVC Rückstände. Es lässt die 
Vermutung zu, dass in diesem Bereich auch Holzdielen 
(genagelt) vorhanden waren.

Mittelflur im 1. 
Obergeschoss. Bruchstein 

Tonnengewölbe mit 
Spitzkappen

Schüttung

Umgebaut in 
Sanitäranlagen 
(Toiletten) Schüttung

Umgebaut in 
Sanitäranlagen 
Badezimmer Schüttung

Holzdecken-
konstruktionSchüttung

Holzriemendecke

Bruchstein 
Tonnengewölbe mit 

Spitzkappen
Schüttung

Schüttung

Schüttung

Holzdecke mit 
GipskartonplattenSchüttung

Mittelflur im 2. 
Obergeschoss. 

Das 2. Obergeschoss wurde im Laufe der Zeit mit 
einfachem Bretterverschlag in 4 gleich große Räume 
unterteilt. (Räumlichkeiten für Wäsche, Abstellkammern) 
Einzig der Raum Nr. 2.O3 weist einen Holzdielen Boden 
(genagelt) auf sowie die Wände und die Decke wurden 
verputzt.

Schüttung

Schüttung

Holzkonstruktion mit 
Abgehängter 

Gipskartondecke

Dieser Teil des Wirtschaftsgebäudes wurde in eine 
Kleinwohnung umgebaut. Wird aber seit Jahren nicht 
mehr bewohnt. (unzumutbar)



262

DENKMALSCHUTZGESETZT,  AUSZUG

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§1 Begriffsbestimmungen, Geltungsbereich

(1) „Die in diesem Bundesgesetz enthaltenen Be-
stimmungen finden auf von Menschen geschaffene 
unbewegliche und bewegliche Gegenstände [...] von 
geschichtlicher, künstlerischer oder sonstiger kultu-
reller Bedeutung („Denkmale“) Anwendung, wenn 
ihre Erhaltung dieser Bedeutung wegen im öffentli-
chen Interesse gelegen ist. [...] „Erhaltung“ bedeutet 
Bewahrung vor Zerstörung, Veränderung oder Ver-
bringung ins Ausland.“

Neben dem historischen und dem künstlerischen 
Wert ist auch der städtebauliche Aspekt genannt, 
der besonders die Anerkennung von Ensembles und 
anderen Sachgesamtheiten einschließt. (Ensemble-
schutz)

Ein Denkmal1 ist ein bewusst gesetztes Zeichen, das 
an ein Ereignis/einen Menschen erinnern soll bzw. 
ist es der Gedanke, den Menschen an etwas zu er-
innern. Früher verstand man unter einem Denkmal 
Triumphbögen, Reiterdenkmale, Brunnen oder Ge-
denktafeln. Der Begriff dafür hatte sich mit der Zeit 
insofern verändert, dass er ab dem 19. Jhd. über das 
bisher Gewohnte hinaus geht und umfassender wird 
– zum dem, wie wir ihn heute kennen und anwen-
den. Nun gilt es Dinge zu schützen, die in der Ver-
gangenheit einen Zweck erfüllten und aus ihrer frü-
heren Funktion heraus Erinnerungswert aufweisen. 
In die Kategorie erhaltenswürdiger Objekte gliedern 
sich nun auch ein: Wohnen, Verteidigung, Kult, Re-
präsentation, Produktion uvm.

1 	 lat. monumentum (zusammengesetzt aus monere „mahnen, erinnern“ und mens,
	 mentis „Denkkraft, Sinn, Gedanke“)

Abschnitt 2
Schutz vor Zerstörung oder Veränderung

§3 Unterschutzstellung durch Bescheid (Abschnitt 2)

(1) „Bei Denkmalen, die nicht bloß kraft gesetzli-
cher Vermutung oder durch Verordnung unter 

Denkmalschutz stehen, gilt ein öffentliches Interesse 
an ihrer Erhaltung erst dann als gegeben, wenn sein 
Vorhandensein vom Bundesdenkmalamt durch Be-
scheid festgestellt worden ist [...]“

§ 4 Verbot der Zerstörung und Veränderung von 
Denkmalen

(1) „Bei Denkmalen, die unter Denkmalschutz ste-
hen, ist die Zerstörung sowie jede Veränderung, die 
den Bestand (Substanz), [...] beeinflussen könnte, 
ohne Bewilligung [...] verboten.“

§ 7 Umgebungsschutz

§ 12 Kennzeichnung von geschützten Denkmalen2

2   Denkmalschutzgesetz, Fassung vom 12.08.2009

Rechtsvorschrift für Denkmalschutzgesetz, Fassung vom 12.08.2009
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Abschnitt 3
Schutz vor widerrechtlicher Verbringung ins Ausland

§16-23

Abschnitt 4
Archivalien

§24-25a

Abschnitt 5
Allgemeine Bestimmungen, Straf-, Schluss- und 
Übergangsbestimmungen

§26-41
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ORTSBILDGESETZ 1977,  AUSZUG

I. Schutz des Ortsbildes

§ 1 Allgemeine Bestimmungen

Der örtliche Geltungsbereich dieses Gesetzes er-
streckt sich auf jene Teile von Gemeinden - aus-
genommen die Landeshauptstadt Graz - die in ihrer 
landschaftlichen und baulichen Charakteristik das 
Ortsbild prägen und daher in ihrem Erscheinungs-
bild und in ihrer Baustruktur und Bausubstanz 
sowie in ihrer organischen Funktion zu erhalten sind 
(Schutzgebiete). Der sachliche Geltungsbereich die-
ses Gesetzes ist auf den selbständigen Wirkungsbe-
reich des Landes (Art. 15 Abs. 1 B-VG) beschränkt. 
Durch ihn wird daher insbesondere in die Angelege-
nheiten des Denkmalschutzes nicht eingegriffen. So-
weit Akte der Vollziehung dieses Gesetzes bundesei-
gene Gebäude betreffen, die öffentlichen Zwecken 
dienen, fallen diese Akte der Vollziehung in die mit-
telbare Bundesverwaltung (Art. 15 Abs. 5 B-VG). 
Die in diesem Gesetz geregelten Aufgaben der Ge-
meinde sind - mit Ausnahme der Strafbestimmungen 
(§18) - solche des eigenen Wirkungsbereiches der 
Gemeinde.

§ 2 Schutzgebiete, Ortsbildkonzept

Die Schutzgebiete (§ 1 Abs. 1) sind von der Landes-
regierung durch Verordnung festzulegen. Vor Erlas-
sung der Verordnung sind die Gemeinde und die 
Ortsbildkommission (§ 12) zu hören. Die Grenzen 
der Schutzgebiete sind in einer einen Bestandteil 
dieser Verordnung bildenden Anlage darzustellen. 
Die Gemeinde hat die über die Erhaltungspflichtn-
ach diesem Gesetz hinausgehenden eigenen Maß-
nahmen zur künftigen Gestaltung des Schutzgebi-
etes in einem Ortsbildkonzept zusammenzufassen. 
Dazu zählen insbesondere Maßnahmen zur Erhal

tung oder Verbesserung der funktionellen Aufgabe 
des Schutzgebietes und die Ausweisung von Gebi-
eten, die im Interesse der Erhaltung der bildhaften 
Wirkung des Schutzgebietes nur in einer bestimmten 
Weise oder überhaupt nicht verbaut werden sollen 
(Sichtzonen). Das Ortsbildkonzept ist innerhalb von 
zwei Jahren nach Erlassung der Verordnung gemäß 
Abs. 1 durch den Gemeinderat zu beschließen. Vor 
Beschlußfassung ist das Ortsbildkonzept mit dem 
örtlichen Entwicklungskonzept und dem Flächen-
widmungsplan abzustimmen und die Ortsbildkom-
mission zu hören. Das Ortsbildkonzept ist ortsüblich 
kundzumachen.

§ 3 Erhaltung der Gebäude und Objekte

Im Schutzgebiet haben die Liegenschaftseigentümer 
das äußere Erscheinungsbild jener Gebäude und 
sonstiger nach den Bestimmungen dieses Gesetzes 
geschützter Objekte, die in ihrer landschaftlichen 
und baulichen Charakteristik das Ortsbild prägen, 
nach Maßgabe der Schutzwürdigkeit ganz oder 
teilweise zu erhalten. Das äußere Erscheinungsbild 
umfaßt neben der Gebäudehöhe, der Dachform, 
Dachneigung und Dachdeckung vor allem die Fas-
saden einschließlich der Portale, Tore, Fenster und 
Fensterteilungen, der Balkone und Erker sowie 
die Durchgänge, Höfe und Einfriedungen. Wo In-
nenanlagen, wie Stiegenaufgänge, Stiegenhäuser, 
Vorhäuser und dergleichen, oder die Baustruktur des 
Gebäudes Auswirkungen auf das äußere Erschei-
nungsbild haben, sind auch diese zu erhalten. Maß-
nahmen, die der Instandsetzung oder Verbesserung 
eines Gebäudes dienen und auf dessen äußere Ge-
staltung Einfluß haben (Fassadenverputz, 
Fassadenfärbelung, Auswechslung der Fenster oder 
Türen und dergleichen), sowie Bauveränderungen, 
die der Behebung von Beeinträchtigungen des Er-
scheinungsbildes, die durch frühere Umgestaltung 

Änderung (Landesgesetzblatt Nr. 73/1998)
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des Gebäudes oder Teilen desselben eingetreten sind, 
dienen, bedürfen einer Bewilligung; diese ist - unbe-
schadet der sonstigen hiefür geltenden Vorschrift-
en - zu erteilen, wenn sich die Maßnahme auf das 
äußere Erscheinungsbild des Gebäudes (Abs. 1) 
nicht nachteilig auswirkt und dem Ortsbildkonzept 
nicht widerspricht. Für geschützte Gebäude ist die 
Erteilung einer Abbruchbewilligung nach dem Stei-
ermärkischen Baugesetz unzulässig. Unterliegen nur 
Teile von Gebäuden einem Schutz nach diesem Ge-
setz, so ist eine Abbruchbewilligung für die nichtge-
schützten Teile zulässig. Ein Abbruchauftrag gemäß 
§ 39 Abs. 4 des Steiermärkischen Baugesetzes darf 
nur erteilt werden, wenn die technische Unmögli-
cheit der Behebung der Baugebrechen erwiesen oder 
die wirtschaftliche Unzumutbarkeit trotz Einbezie-
hung der in Aussicht gestellten Förderungsmittel (§ 
14 Abs. 5) gegeben ist. Im Schutzgebiet ist auf An-
trag des Liegenschaftseigentümers oder von Amts 
wegen, jedenfalls vor Erteilung einer Bewilligung 
gemäß Abs. 2 und 3 durch Bescheid festzustellen, 
ob und in welchem Umfang ein Gebäude im Sinne 
des Abs. 1 zu erhalten ist. Im Anzeigeverfahren und 
im Verfahren um Erteilung einer Baubewilligung ist 
zusätzlich zu den nach dem Steiermärkischen Baug-
esetz erforderlichen Unterlagen eine Ausfertigung 
aller Pläne und Schriftstücke, egänzt durch Licht-
bilder der gegenständlichen Situation, einzureichen.

§ 4 Kennzeichnung der Schutzgebiete

Unverzüglich nach Inkrafttreten einer Verordnung 
gemäß § 2 Abs. 1 hat die Gemeinde das Schutzgebiet 
mit den von der Landesregierung bereitzustellenden, 
in der Anlage dargestellten Tafeln zu kennzeichnen. 
Von der Gemeinde gemäß Abs. 1 angebrachte Tafeln 
dürfen weder beschädigt noch entfernt werden.3

3  Vgl. http://www.umwelt.steiermark.at/cms/beitrag/11071325/2321771/
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aber Struktur und Gestalt der Denkmäler nicht ver-
ändern. Nur innerhalb dieser Grenzen können durch 
die Entwicklung gesellschaftlicher Ansprüche und 
durch Nutzungsänderungen bedingte Eingriffe ge-
plant und bewilligt werden. 

Artikel 6 
Zur Erhaltung eines Denkmals gehört die Bewah-
rung eines seinem Maßstab entsprechenden Rah-
mens. Wenn die überlieferte Umgebung noch vor-
handen ist, muß sie erhalten werden, und es verbietet 
sich jede neue Baumaßnahme, jede Zerstörung, jede 
Umgestaltung, die das Zusammenwirken von Bau-
volumen und Farbigkeit verändern könnte. 

Artikel 7 
Das Denkmal ist untrennbar mit der Geschichte ver-
bunden, von der es Zeugnis ablegt, sowie mit der 
Umgebung, zu der es gehört. Demzufolge kann eine 
Translozierung des ganzen Denkmals oder eines 
Teiles nur dann geduldet werden, wenn dies zu sei-
nem Schutz unbedingt erforderlich ist oder bedeu-
tende nationale oder internationale Interessen dies 
rechtfertigen. 

Artikel 8 
Werke der Bildhauerei, der Malerei oder der deko-
rativen Ausstattung, die integraler Bestandteil eines 
Denkmals sind, dürfen von ihm nicht getrennt wer-
den; es sei denn, diese Maßnahme ist die einzige 
Möglichkeit, deren Erhaltung zu sichern. 

Restaurierung

Denkmalbereiche

Ausgrabungen
Dokumentation und Publikation4

4	 Vgl. http://www.bda.at/documents/455306654.pdf

Definition

Artikel 1
Der Denkmalbegriff umfaßt sowohl das einzelne 
Denkmal als auch das städtische oder ländliche 
Ensemble (Denkmalbereich), das von einer ihm 
eigentümlichen Kultur, einer bezeichnenden Ent-
wicklung oder einem historischen Ereignis Zeugnis 
ablegt. Er bezieht sich nicht nur auf große künstle-
rische Schöpfungen, sondern auch auf bescheidene 
Werke, die im Lauf der Zeit eine kulturelle Bedeu-
tung bekommen haben.

Artikel 2 
Konservierung und Restaurierung der Denkmäler 
bilden eine Disziplin, welche sich aller Wissen-
schaften und aller Techniken bedient, die zur 
Erforschung und Erhaltung des kulturellen Erbes 
beitragen können. 

Zielsetzung

Artikel 3 
Ziel der Konservierung und Restaurierung von 
Denkmälern ist ebenso die Erhaltung des Kunst-
werks wie die Bewahrung des geschichtlichen 
Zeugnisses. 

Erhaltung

Artikel 4 
Die Erhaltung der Denkmäler erfordert zunächst 
ihre dauernde Pflege. 

Artikel 5 
Die Erhaltung der Denkmäler wird immer begün-
stigt durch eine der Gesellschaft nützliche Funktion. 
Ein solcher Gebrauch ist daher wünschenswert, darf 

CHARTA VON VENEDIG 1964,  AUSZUG
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BEWOHNER IM GESPRÄCH, UMFRAGE  by Dirninger R. & Leinich A.
https://www.umfrageonline.com/?url=survey_det&uid=83358

Erinnerungen

„Der Sparkassenpark war immer ein super Ort zum Chillen oder Rundweg zum Spazieren gehen.“
„Ich treffe mich mit meinen Freunden gerne im ehemaligen Sparkassenpark und am Fußballplatz.“
„Ich mag die Art der Menschen besonders.“
„Ich mag es, dass jeder jeden kennt und die schöne Natur.“
„Ich finde es schade, dass trotz mehreren Versuchen kein Jugendtreff oder Kaffeehaus zustande kam.”
„Es ist als würde etwas verloren gegangen sein in St. Gallen. Noch vor 15 Jahren war um etliches mehr  
  los in diesem Ort (Sportveranstaltungen, Feste für Alt und Jung, Umzüge, Konzerte, ...) [...] Ein reges 
  Leben mit vielen sozialen Möglichkeiten war möglich. Heute ist davon kaum mehr etwas zu sehen.“
„Netter Ortskern, traumhafte Umgebung, lustige Marktfeste.“
„Die „Verschönerung“ mit dem neuen Marktplatz, Erneuerung und teilweise Wiederaufbau der Burg.“

Wünsche/Entwicklungen

„Sport- bzw. Freizeiteinrichtungen für Jugendliche, ein Kaffeehaus oder ein Pub.“
„Ein Ort, an dem sich Jugendliche treffen können, ohne sich in ein Lokal setzen zu müssen.“
„Eine bessere Infrastruktur und ein besseres Freizeitangebot.”
„Gut organisierte Veranstaltungen vom Sportverein, mehr Aktivität auf der Burg, eine bessere 
  Gastronomie.“
„Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien, um eine Landflucht zu verhindern (Vereine, Aktivitäten, 
  Feste) und eine Verbesserung der öffentlichen Verkehrsmittel.“
„Mehr Arbeitsplätze für junge Menschen.“
„Eine große Diskothek mit Restaurant & Lounge oder ein Hotel.“
„Ein Ausstellungsraum für Kurse, Tanzen, Handwerk, ...“
„Ein umfangreiches Freizeitangebot für einheimische Erwachsene, das sich nicht nur auf Wandern im 
  Sommer und Schifahren im Winter beschränkt.“
„Kulturveranstaltungen werden weniger, so auch das Interesse der Bevölkerung an gemeinschaftlichen 
  Aktivitäten.“
„Mehr Aktivitäten und Zusammenhalt der Bevölkerung, starke Vertretung gegenüber Behörden bzw. dem 
  Land Steiermark sowie dem Bund (es hat den Anschein, dass für unsere Region sehr wenig Geld zur 
  Verfügung steht und das Geld im oberen Ennstal und Ausseerland benötigt wird). Tourismusbelebung 
  durch Aktivierung des örtlichen Büros mit engagiertem Personal. Wie sieht es mit der Erhaltung der 
  Burg Gallenstein aus?“
„Mehr Einwohner und mehr Häuser, die auch renoviert werden. Ein Marktplatz mit mehr Grün und dafür 
  Parkmöglichkeiten in der Nähe.“
„Mehr Tourismus, mehr Leben, junge Leute, lebendige Bevölkerung.“ 
„Mehr Pepp!“
„Geschäfte scheinen immer weniger zu werden und traditionelle Betriebe auszusterben (z.B. Obenaus).  
  Viele Lokale stehen leer oder sind sehr schlecht besucht – Gerüchte von weiteren Schließungen kursieren 
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 bereits. Trotzdem finden manche Leute den Mut und gehen das Risiko neuer Projekte in der Umgebung 
  ein.“
„Die momentane Entwicklung besteht leider darin, dass es scheint, als ob der Markt aussterben würde. Es 
  scheint, dass sich die Bewohner zurückziehen und alles nur noch im privaten Raum stattfindet. Das finde 
  ich schade. Es scheint, als löse sich die Gemeinschaft auf. Dahingehend könnte sich etwas entwickeln, 
  eine Aufgabe, die die gesamte Gemeinde angeht, an der alle gemeinsam arbeiten könnten, um etwas 
  gemeinsam zu schaffen.“
„Personen, die sich aktiv für den Ort und die Umgebung einbringen unterstützen und nicht blockieren und, 
  wie sehr oft, kritisieren.“
„Weniger Vereinslokale und mehr Projekte, die die Allgemeinheit betreffen, Revitalisierung der Burg und 
  des alten Burgweges, Sanierung/Renovierung/Erneuerung der Farben der Markthäuser.“

Entwicklung in den Bereichen

1.   (12 Pers./27)
      Musik/Events, Essen/Trinken, Arbeitsstätte

2.   (9 Pers./27)
      Regionalität, Handel, Natur

3.   (6 Pers./27)
      Aus- und Weiterbildung, Umwelt, Sport, Kultur & Kunst, Handwerk

Wichtigkeiten

1.  (11 Pers./27)
     Familie & Freunde, Freizeit, Natur

2.  (9 Pers./27)
     Bewegung, Arbeit

3.  (7 Pers./27)
     Urlaub, Ruhe & Entspannung, Kultur

Alter

15-20 (5 Pers.)
21-35 (17 Pers.)
36-64 (5 Pers.)
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SANIERUNGSARBEITEN

Ursachen von Schäden

- Durchfeuchtung
- Temperaturänderungen (dadurch verursachte Risse 
  die Konstruktion betreffend nehmen 
  erfahrungsbedingt im Laufe der Jahre zu)
- Setzung/Spannung/Schwinden

Beurteilung von Schäden

- Kenntnis der Schadensursache
- Risswurzel, Rissweite
- Untergrundprüfung, Putzfestigkeit
- Saugverhalten
- Instandsetzung (optische/wirtschaftliche Belangen 
  berücksichtigen)5

Entscheidung zur richtigen Sanierung

- Rissen in der Oberfläche (in Beschichtung, 
  Putz- oder Estrichflächen) sind für die 
  Standsicherheit ungefährlich, können aber 
  durch eindringende Feuchtigkeit zu erheblichen 
  Folgeschäden führen 
- sind die Bewegungen abgeschlossen 
  (Setz-, Wander-, Schwindrisse) oder noch 
  anhaltend (Spannungsrisse)
- Aufbau und Materialart des Mauerwerks
- gibt es auffällige Gewölbeschübe

Sanierung6

- Art der Risse (trocken bis feuch bzw. 
  wasserführend) lässt auf die nötigen Arbeitsschritte 
  und Verpresswerkstoffe schließen
- Haarrisse durch elastische Beschichtungen
- Ausbesserung breiter Risse (Bewegungen 
  abgeschlossen) durch kunststoffmodifizierten 
  Reparaturmörtel

5	 Vgl. Frössel 2003, 137-241.

6	 Vgl. http://www.wenk-bautenschutz.de/bauwerksrisssanierung.html

- Behebung tieferer Risse mittels Injektionsmaterial 
  auf Kunstharzbasis

Verwendete Materialien7

- Epoxydharze (EP): für das Abdichten und 
  kraftschlüssige Verbinden trockener Risse
- Polyurethanharze (PUR): für das Abdichten und 
  das dehnfähige Verbinden von trockenen bis 
  wasserführenden Rissen
- Zementsuspension: Injektionsmittel auf 
  Zementbasis für kraftschlüssige Verpressungen von 
  z.B. wasserführenden Hohlräumen mittels 
  Injektionsschläuchen

Unterscheidung bei Rissen

- baudynamischen
- putz- und/oder konstruktionsbedingten
- (nicht) vom Putzträger ausgehend

Sanierung von Rissen im Mauerwerk

Um Risse zu Füllen gibt es zwei Möglichkeiten 
(Tränkung = ohne Druck, Injektion = unter Druck). 
Diese Maßnahmen sind von großer Wichtigkeit, 
wenn man ein Gebäude wieder Instandsetzen möch-
te, da im besten Fall die vollständige Tragfähigkeit, 
Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit der ein-
zelnen Bauteile wieder hergestellt werden kann. Die 
Stoffe, welche vorwiegend für das Füllen eingesetzt 
werden sind Epoxidharz, Polyurethan, Zementleim/
Zementsuspension. Die Auswahl des Verfahrens 
und der zu benutzende Füllstoff entscheidet sich 
nach der Beurteilu der Rissform, -breite, -ursache, 
-ufer, -breitenänderung, Feuchtezustand der Risse 
bzw. der Rissufer.8

7	 Vgl. http://www.sm-sanierungen.com/rissverpressung.html 

8	 Vgl. http://www.vdz-online.de/fileadmin/gruppen/vdz/3LiteraturRecherche/
Zementmerkblaetter/B26.pdf
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Der Vorgang des Verpressens9

-  dient meist der Trockenlegung von Rissen, 
   ermöglicht aber auch kraftschlüssigen 
   Verbindungen
-  wird in 4-5 Phasen mit jeweils mehreren 
   Arbeitsschritten eingeteilt:

1. Setzen der Packer
-  wichtig sind die richtigen Abstände zueinander (halbe Wand bzw. halbe Bauteilstärke)
-  horizontal: Bohrungsmarkierungen ausgehend vom Riss so ansetzen, dass später die Bohrungsführungen 
   am Boden die Mittel des Bauteils treffen
   vertikal: Bohrungsmarkierungen abwechselnd links und rechts des Risses markieren
-  Bohrerdurchmesser entsprechend der vorgesehenen Packergröße wählen, Markierung anbohren, dann Gerät 
   auf 45° legen und weiter in Richtung Rissmitte bohren (Riss muss angebohrt werden!)
-  Bohrlöcher mit Ausblashilfe vom Bohrmehl befreien (ermöglicht später festen Sitz der Packer)
-  Packer vorsichtig in Löcher schlagen und verschrauben (nicht überziehen, Packer muss fest sitzen) Sitz ihrer 
   Kegelköpfe prüfen um später die Dichtheit der Injektion gewährleisten zu können

2. Eventuelle Risspräparation (optional)
-  Vermeidung ungewollten Harzaustrittes: bei breiten Rissen oder beim Einsatz von Klebepackern kann eine 
   Verdämmung nötig sein
-  Verdämmung: Untergrund muss tragfähig sein (frei von Staub etc.)
-  Aushärtung abwarten, bevor weiter gearbeitet werden kann

3. Rissverpressung
(bei stark wasserführenden Rissen: Intectin Blitz Vorverpressung (bei Bedarf) mittels Harz über die Packer, um 
Wasser-fluss zu stoppen (damit Injektion nicht wieder ausgespült werden kann) (Injektionsdruck ca. 20-40 bar))
-  Hauptarbeitsschritt: Verpressung von trockenen/feuchten/mit Blitzharz vorverpressten Rissen: 
   zweikomponentiges Injektionsharz über Packer in evtl. vorbehandelte Risse füllen
-  vertikale Risse: von unten nach oben; horizontale Risse: von links nach rechts abwechselnd
-  Rissprotokoll vervollständigen (dient der Dokumentation aller durchgeführten Injektionsarbeiten, kann bei 
   evtl. nachfragen von Nutzen sein)

4. Reinigung der Injektionspresse

5. Kosmetische Nacharbeit
-  Harz muss mind. 24 Stunden aushärten, bevor die Packer ausgeschraubt werden können (außer bei Packern 
   mit Fußventil, hier können deren Oberteile sofort abgeschraubt werden)
-  mit Spachtel überschüssig ausgetretenes Harz entfernen
-  mit zweikomponenten Spachtelmasse die Injektionslöcher verspachteln

9	 Vgl. http://www.maxfrank.de/intl-de/service/mediathek-anwendungsfilme.php
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MATERIALBESCHREIBUNG

Thermoholz ...

... ist Holz, dessen Eigenschaften unter Ausschluss von Sauerstoff in Hochtemperaturanlagen 
kontrolliert, und ohne chemische Substanzen, verändert werden. Durch diesen Prozess wird es 
resistenter gegen Umwelteinflüsse und eignet sich somit hervorragend für den Einsatz im Außen-
bereich.

Herstellerbeispiel: http://www.thermoholz-aberger.at/

Schlossdielen ...

... sind massive, meist aus Eiche geschnittene Holzdielen, deren Breite bis zu 32 cm betragen 
kann. Ehemals wurden diese gerne in Kirchen und Schlössern eingesetzt. Durch ihren edlen und 
rustikalen Charakter passen sie sehr gut zur Sanierung historischer Gebäude.

Herstellerbeispiel: http://www.schubertstone.com/

Webnet ...

... ist ein lebendiges, hochqualitatives Produkt aus rostfreien Seilen. Es kann multifunktional für 
jegliche Art von Schutzfunktion herangezogen werden, ohne dabei die Ästhetik in den Hinter-
grund stellen zu müssen.

Herstellerbeispiel: http://www.jakob.ch/de/
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Kielsteg-Bauelement ...

... ist ein leichtes, hochtragfähiges und einachsig gespanntes Flächentragsystem, dessen Ober- 
und Untergurt aus Schnittholz besteht (die Stege werden in OSB oder Sperrholz ausgeführt). Mit 
diesem System ist eine hohe Spannweite möglich und somit erhöht sich die Nutzungsflexibilität 
des Raumes.

Herstellerbeispiel: http://www.kielsteg.at/

historischer Steinboden ...

... zählen zu antikem Baumaterial und sind daher ideal für die Sanierung historischer Gebäude. Sie 
vermitteln einen heimeligen Charakter und können mit entsprechender Oberflächenbehandlung in 
allen Räumlichkeiten eingesetzt werden.

Herstellerbeispiel: http://www.gailing-original.de/de/home.htm
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